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Information an die Bevölkerung über die Gemeinderats-
sitzung vom 6. September 2021 
 

Der Gemeinderat bringt den Bürgern hiermit die Beschlüsse von allgemeiner Tragweite 
zur Kenntnis. Es werden nur jene Beschlüsse veröffentlicht, welche schutzwürdiges, 
privates oder öffentliches Interesse nicht verletzen. Der Gemeinderat hält jeweils fest, 
welche Beschlüsse veröffentlicht werden. Der Gemeinderat stützt sich hierbei auf die 
Bestimmungen des Organisationsreglements (Art. 57, Information). 
 
 

Präs idia les  –  B i ldung –  F inanzen  und Kul tur  –  
Gese l lschaf t  –  P lanung und Bau  
 

Einbürgerungspraxis Pieterlen 
Das Einbürgerungsverfahren ist grösstenteils übergeordnet durch Kanton und Bund 
geregelt. Der Gemeinderat hat die aktuelle Einbürgerungspraxis in Pieterlen für ordent-
liche Einbürgerungsgesuche überprüft und folgende Anpassungen vorgenommen: 

• Von den Gesuchstellern wird neu nebst den Einbürgerungsunterlagen auch ein Mo-
tivationsschreiben verlangt. 

• Einholen von Referenzauskünften sowie Durchführen eines weiteren Einbürge-
rungsgesprächs, wenn Zweifel an der Erfüllung der Integrationskriterien bestehen. 

• Im Rahmen der Überarbeitung des Gebührenreglements werden auch die Einbürge-
rungsgebühren überprüft und angepasst.  

 
In den letzten fünf Jahren wurden in Pieterlen jährlich durchschnittlich 20 Personen ein-
gebürgert.  
 
Pieterlen, 13. September 2021 

Leiter Präsidiales 
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